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Schweizerischer Gewerkschaftsbund.

Anträge
an den Gewerkschaftskongress vom 15., 16.

und 17. Oktober 1920 in Neuenburg.

Aenderung der Statuten.
1) Holzarbeiter (Zentralvorstand):
Art. 1. Die Gewerkschaftsverbände der

Schweiz, die auf dem Boden des proletarischen
Klassenkampfes stehen, sowie die lokalen
Arbeiterunionen (Gewerkschaftskartelle) bilden
den Schweizerischen Gewerkschaftsbund als
Landeszentralc.

Lokale Gewerkschaften, für die keine Zen-
tralorganisatüm besteht, können im
Gewerkschaftsbund nur aufgenommen werden, -wenn sio
dem örtlichen Gewerkschaftskartell oder der
Arbeiterunion angehören.

2) Art. 2. Die Verbände haben volle
Selbständigkeit der innern Verwaltung, ebenso in der
Wahrnehmung ihrer Berufsinteressen.

Die Durchführung von Lohnbewegungen und
Streiks sowie die Beschaffung der hierzu
erforderlichen Mittel ist ebenfalls Sache der einzelnen

Verbände.
3) Art. 3, l. Bei Aktionen, die grössern

Umfang annehmen, bei Aussperrungen, deren
Abwehr die einzelnen Verbände oder Arbeiterunionen

nicht gewachsen sind, bei Solidaritätsaktionen,

Sympathiestreiks und Aktionen der
gesamten organisierten Arbeiterschaft sind die
Beschlüsse des zentralen Aktionsausschusses für
alle Zentralverbände und lokalen Arbeiterunionen

(Gewerkschaftskartelle) ohne weiteres
verbindlich.

Ji) Buchbinder (Zentralvorstand):
Art. 3, l. Praktische, eventuell finanzielle

Unterstützung von Bewegungen, deren Zweck
und Tragweite in wirtschaftlicher und
gewerkschaftlicher Beziehung von allgemeiner,
ausserordentlicher Bedeutung sind, oder die sich auf
mehrere Berufe erstrecken. Diese Unterstützung
geschieht:

a) durch die Uebernahme oder, je nach vor¬
liegendem Verhältnis, durch die Anteilnahme

an der Führung von vorstehend
bezeichneten Bewegungen;

b) durch Ausrichtung von Unterstiitzungs-
znschüssen aus einem speziell für diesen
Zweck bestimmten Reservefonds des
Gewerkschaftsbundes.

5) Holzarbeiter (Zentralvorstand):
Art. 4. Die Organe des Gewerkschaftsbundes

sind:
1. Der Gewerkschaftskongress;
2. der zentrale Aktionsausschuss;
3. das Bundeskomitee;
4. die Rechnungsprüfungskommission.

6) Buchbinder (Zentralvorstand):
Art. 6. Der Kongress setzt die Statuten fest

und bestimmt den Jahresbeitrag für den
Reservefonds.

7) Bundeslcomitce:
Art. 7. AI. 4 und ff. Jedes beim

Gewerkschaftsbund eingeschriebene Gewerkschaftskartell
hat das Recht zur Entsendung eines

stimmberechtigten Delegierten. Gewerkschaftskartelle
mit mehr als 10,000 Mitgliedern haben Anspruch
auf zwei Delegierte.

Als Delegierte dürfen nur Mitglieder eines
dem Gewerkschaftsbund angeschlossenen
Zentralverbandes gewählt werden.


	...

